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Beteiligung von Arbeitnehmern in ausländischen 
Betrieben und Tochtergesellschaften an der 
Unternehmensmitbestimmung in deutschen 
Konzernen
Die Beteiligung der Arbeitnehmer bei ausländischen 
Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen an der 
Untemehmensmitbestimmung ist ein berechtigtes Ziel.
Eine Erweiterung des Mitbestimmungsrechts auf aus­
ländische Arbeitnehmer scheitert aber an der rechtssi­
cheren Umsetzung. Deutsche Eingriffsnormen geraten 
in Konflikt mit dem ordre public im Sitzstaat der Toch­
tergesellschaft. Für die Einbeziehung ausländischer Ar­
beitnehmer in die Untemehmensmitbestimmung bedarf 
es daher einer internationalen, zumindest einer europäi­
schen Lösung. 369
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Hinweisgebersysteme aus gesellschafts­
rechtlicher Perspektive -  Einrichtung und 
Ausgestaltung von Whistleblowing in der 
Aktiengesellschaft
Es gehört seit jeher zum Pflichtenkreis des Vorstands 
einer AG, das Unternehmen effizient und in einer Weise 
zu organisieren, die Rechtsverstößen vorbeugt. Im Zuge 
der anhaltenden Compliance-Diskussion hat diese Ver­
pflichtung allerdings einen immer größer werdenden 
Stellenwert in den Vorstandsetagen eingenommen. 
Dementsprechend wird auch die anwaltliche Beratungs­
praxis mehr und mehr mit der Frage konfrontiert, wel­
che organisatorischen Maßnahmen rechtlich zwingend 
geboten oder zumindest empfehlenswert erscheinen, um 
rechtskonformes Handeln im Unternehmen sicherzu­
stellen. Einen zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
Baustein im Organisationsgefüge einer AG bilden dabei 
sog. Hinweisgebersysteme (neudeutsch: Whistleblo­
wing). Dabei wird die Nachfrage nach diesem Organisa­
tionsbaustein künftig noch weiter steigen, weil der 
Deutsche Corporate Governance Kodex in Ziff. 4.1.3 
Satz 3 nunmehr ausdrücklich empfiehlt, solche Systeme 
einzurichten. Der Beitrag nimmt das zum Anlass, näher 
zu beleuchten, inwieweit der Vorstand verpflichtet ist, 
ein Hinweisgebersystem einzurichten und welche Mög­
lichkeiten es gibt, ein solches System auszugestalten. 379

RA Dr. Carsten Km che n, M.Jur. (Oxford)
Alea iacta est -  oder doch nicht? (Kommentar zu 
EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts 
Henrik Saugmandsgaard 0e v. 4.5.2017 -  C-566/ 
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Nach Ansicht des Generalanwalts Henrik Saugmands­
gaard 0e verstößt die Beschränkung des aktiven und 
passiven Wahlrechts für die Vertreter der Arbeitnehmer 
in den Aufsichtsrat deutscher Unternehmen auf solche 
Arbeitnehmer, die in Betrieben des Unternehmens oder 
in Konzemuntemehmen im Inland beschäftigt sind, 
nicht gegen europäisches Recht. Der Generalanwalt hat 
seine Schlussanträge in der Rs. C-566/15 -  Konrad Erz­
berger ./. TUI AG ausführlich und nachvollziehbar be­
gründet und damit möglicherweise die Entscheidung 
des EuGH in wesentlichen Zügen vorgezeichnet. 385
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